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(54) Bezeichnung: Behälter zur Bereitstellung von Druckfarbe in einem Farbwerk einer Druckmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Behäl-
ter zur Bereitstellung von Druckfarbe in einem Farbwerk ei-
ner Druckmaschine, wobei das Farbwerk eine Kammerrakel
und eine Druckfarbe aus dem Behälter zur Kammerrakel för-
dernde Farbpumpe aufweist, wobei der Behälter als ein Be-
standteil einer wiederverwendbaren Primärverpackung einer
Verkaufseinheit der Druckfarbe ausgebildet und die Primär-
verpackung der Druckfarbe direkt im Farbwerk der Druck-
maschine anordenbar ist, so dass diese Primärverpackung
in dem Farbwerk für die Bereitstellung der Druckfarbe unmit-
telbar funktionsfähig einsetzbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Behälter zur Be-
reitstellung von Druckfarbe in einem Farbwerk einer
Druckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.

[0002] Wie z. B. aus der WO 2012/148576 A1 be-
kannt ist, werden in der Verpackungsindustrie in ei-
ner Vorrichtung zur Dekoration von jeweils eine zylin-
drische Mantelfläche aufweisenden Hohlkörpern zu-
meist mehrere Druckwerke verwendet. Dabei über-
trägt jedes dieser Druckwerke jeweils eine Druckfar-
be auf ein von diesen Druckwerken gemeinsam ver-
wendetes Drucktuch. Die Mantelfläche des betref-
fenden Hohlkörpers wird dann durch eine Relativbe-
wegung zwischen der Mantelfläche des betreffenden
Hohlkörpers und dem zuvor insbesondere mehrfarbig
eingefärbten Drucktuch, insbesondere durch ein Ab-
rollen der Mantelfläche des betreffenden Hohlkörpers
auf diesem Drucktuch, mit einem z. B. mehrfarbigen
Druckmotiv dekoriert.

[0003] Eine derartige Vorrichtung zum Bedrucken
oder zur Dekoration von insbesondere jeweils eine
vorzugsweise zylindrische Mantelfläche aufweisen-
den Hohlkörpern wird z. B. in Verbindung mit einer
i.d.R. mehrere Arbeitsstationen aufweisenden Pro-
duktionsanlage zur Fertigung und weiteren Bearbei-
tung solcher Hohlkörper verwendet, wobei das Be-
drucken bzw. die Dekoration der Hohlkörper durch
ein Druckverfahren erfolgt, weshalb diese Hohlkörper
allgemein auch als Druckprodukte bezeichnet wer-
den können. In einer solchen Produktionsanlage wer-
den die zu bedruckenden Hohlkörper in einer Mas-
senfertigung mit z. B. mehreren hundert oder gar ei-
nigen tausend Stück pro Minute, z. B. zwischen 1.500
und 3.000 Stück pro Minute gefertigt. Derartige Hohl-
körper werden z. B. aus Metall, insbesondere aus
Stahl oder Aluminium, oder aus einem Kunststoff ge-
fertigt. Derartige Hohlkörper aus Metall werden z. B.
als Getränkedosen oder als Aerosoldosen verwen-
det. Derartige Hohlkörper aus Kunststoff werden z.
B. in Form von thermoplastischen Formkörpern her-
gestellt und z. B. als Becher zur Verpackung z. B.
von flüssigen oder pastösen Lebensmitteln, insbe-
sondere von Molkereierzeugnissen oder von Geträn-
ken verwendet. Der jeweilige Hohlkörper kann aber
auch ein entweder aus einem Kunststoff oder aus
Aluminium gefertigter runder Tubenkörper sein, wo-
bei unter einer Tube ein längliches, festes, aber form-
bares Behältnis verstanden wird, welches zum Befül-
len mit einer insbesondere pastenartigen Substanz
vorgesehen ist. Tuben aus Aluminium werden z. B. in
einem Rückwärtsfließpressverfahren hergestellt. Tu-
ben aus Kunststoff werden z. B. mittels Extrusion je-
weils als nahtlose Tuben hergestellt. Eine weitere Art
von in einer vorgenannten Vorrichtung zu bedrucken-
den Hohlkörpern können aus Glas gefertigte vorzugs-

weise zylindrische Behälter oder Gefäße sein, z. B.
Flaschen oder Flakons.

[0004] Getränkedosen werden vorzugsweise aus
Aluminium gefertigt und sind i.d.R. so genannte Zwei-
teildosen, bei denen ein zirkularer Boden zusammen
mit einem vorzugsweise geraden Zylindermantel je-
weils aus einem einzigen Werkstück, d. h. aus ei-
nem so genannten Butzen (engl. Slugs) oder aus ei-
ner Ronde, d. h. einer kreisrunden Scheibe, in einem
Umformverfahren, z. B. in einem Kaltfließpressver-
fahren oder in einem Zugdruckumformverfahren, vor-
zugsweise durch Tiefziehen, insbesondere durch Ab-
strecktiefziehen, zu einem einseitig offenen Hohlkör-
per, d. h. zu einer so genannten Rohdose gefertigt
werden und wobei in einem am Produktionsende aus-
geführten Fertigungsschritt ein zirkularer Deckel auf
den Zylindermantel aufgesetzt und durch Umbörde-
lung mit dem Zylindermantel luftdicht verbunden wird.

[0005] Eine weitere Dosenart sind Weißblechdosen.
Weißblech ist ein verzinntes Stahlblech. Zur Her-
stellung von Weißblechdosen beträgt die Dicke des
Stahlblechs z. B. 0,15 mm bis 0,49 mm, die Dicke der
Zinnschicht z. B. 0,2 |jm bis 0,8 µm, wobei der Zinn-
überzug dem Korrosionsschutz dient. Bei Weißblech-
dosen handelt es sich um so genannte Dreiteildosen.
Um den Mantel einer Weißblechdose herzustellen,
wird ein rechteckiger Streifen aus Stahlblech zu ei-
nem vorzugsweise geraden Zylindermantel gebogen,
wobei die Enden dieses zu einem Zylindermantel ge-
bogenen Streifens in einem Stumpfstoß verschweißt
werden. Anschließend werden ein zirkularer Boden
und ein zirkularer Deckel auf den Zylindermantel auf-
gesetzt und die Ränder umgebördelt. Um für die be-
treffende Weißblechdose eine höhere Festigkeit ge-
gen Eindrücken zu erhalten, besitzen z. B. alle drei
Teile, d. h. der Zylindermantel, der Boden und der
Deckel vorzugsweise ein Wellenprofil.

[0006] Eine Aerosoldose, die auch als Sprühdose
oder Spraydose bezeichnet wird, ist eine Metalldo-
se zum Versprühen von Flüssigkeiten. In einer Aero-
soldose steht die eingefüllte Flüssigkeit unter Druck,
wobei als Treibgas zum Ausbringen der betreffenden
Flüssigkeit aus der betreffenden Dose z. B. Propan,
Butan, Dimethylether oder Gemische daraus oder
auch komprimierte Luft oder Stickstoff zum Einsatz
kommt.

[0007] Die vorgenannte WO 2012/148576 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung zur Dekoration von Dosen,
wobei eine Anordnung von mehreren Druckwerken
mit jeweils einem Farbwerk zur mehrfarbigen Deko-
ration einer Vielzahl von Dosen vorgesehen ist. Da-
bei weist jedes der zu einem der Druckwerke ge-
hörenden Farbwerke jeweils einen Farbkasten zur
Bereitstellung von Druckfarbe auf, wobei in jedem
Farbkasten jeweils eine Farbkastenwalze zur Auf-
nahme der Druckfarbe aus dem betreffenden Farb-
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kasten vorgesehen ist. In jedem Farbwerk ist jeweils
ein Farbduktor vorgesehen, wobei der Farbduktor je-
weils Druckfarbe von der betreffenden Farbkasten-
walze aufnimmt, wobei in einem in dem betreffen-
den Farbwerk dem jeweiligen Farbduktor nachfolgen-
den Walzenzug mehrere changierende Farbreiber-
walzen und mehrere jeweils mit mindestens einer
der Farbreiberwalzen zusammenwirkende Farbüber-
tragungswalzen vorgesehen sind. Für jedes Farb-
werk ist jeweils ein Plattenzylinder mit mindestens ei-
ner Druckplatte vorhanden, wobei mit dem jeweiligen
Plattenzylinder zum Auftragen der Druckfarbe jeweils
nur eine einzige Farbauftragswalze zusammenwirkt.

[0008] Durch die WO 2011/051072 A1 ist ein Druck-
werk einer Druckmaschine bekannt, aufweisend zu-
mindest einen Farbvorrat mit einer z. B. hochvisko-
sen Druckfarbe, eine Rasterwalze, eine Kammerra-
kel und eine z. B. als Schlauchpumpe ausgebildete
Farbpumpe.

[0009] Durch die EP 0 501 677 A1 ist ein Farbrühr-
werk für ein einen Farbkasten aufweisendes Farb-
werk einer Druckmaschine bekannt, aufweisend ein
flexibles rechteckig ausgebildetes Rührblatt mit je ei-
ner konkaven Aussparung an seinen vertikalen Kan-
ten sowie an seiner Unterkante, wobei das Rührblatt
entlang seiner Längserstreckung gekrümmt ausgebil-
det ist und durch einen Antrieb in seiner Blattebene
längs zum Farbkasten hin- und herbewegt wird.

[0010] Durch die DE 39 33 388 A1 ist ein Farbrühr-
gerät für im Farbkasten einer Druckmaschine befind-
liche Farbe bekannt, bei dem eine Kulisse oder Schlit-
ten mit einem an diesem drehbeweglichen befestig-
ten Rührelement auf einer Traverse durch eine über
Mitnehmer an die Kulisse angreifende umlaufende
Welle über die gesamte Farbkastenlänge hin- und
herbewegt wird, wobei die Traverse mit der Kulisse
und den zugehörigen Antriebselementen über Kop-
peln drehbar auf den Achsschenkeln des Farbduktors
angeordnet ist.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Behälter zur Bereitstellung von Druckfarbe in
einem Farbwerk einer Druckmaschine zu schaffen,
welcher insbesondere in einer Produktionsanlage zur
Herstellung und zum Bedrucken bzw. Dekorieren von
Hohlkörpern, vorzugsweise von Dosen, eine schnelle
Umrüstung von einer ersten Produktion mit einer ers-
ten Druckfarbe auf eine zweite Produktion mit einer
anderen zweiten Druckfarbe ermöglicht.

[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Die abhängigen
Ansprüche zeigen vorteilhafte Ausgestaltungen und/
oder Weiterbildungen der gefundenen Lösung.

[0013] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass insbesondere in ei-

ner Produktionsanlage zur Herstellung und zum Be-
drucken bzw. Dekorieren von Hohlkörpern, vorzugs-
weise von Dosen, eine schnelle Umrüstung von min-
destens einem Farbwerk von einer ersten Produktion
mit einer ersten Druckfarbe auf eine zweite Produkti-
on mit einer anderen zweiten Druckfarbe ausführbar
ist. Diese Umrüstung gelingt sogar trotz des Umstan-
des, dass in einer Produktionsanlage zur Herstellung
und zum Bedrucken bzw. Dekorieren von Hohlkör-
pern, vorzugsweise von Dosen, bei einem Produk-
tionswechsel zumeist mehrere, z. B. acht bis zehn
Farbwerke gleichzeitig umzurüsten sind und dass au-
ßerdem in jedem der beteiligten Farbwerke i.d.R.
hochviskose, d. h. sehr zähe Druckfarben verwen-
det werden, die aufgrund ihrer geringen Fließfähig-
keit und ihres Haftvermögens sowie ihrer Ergiebigkeit
zufolge ihres hohen Pigmentanteils nicht einfach von
farbführenden Bauteilen zu entfernen sind.

[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden
näher beschrieben.

[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur
Dekoration von jeweils eine Mantelfläche auf-
weisenden Hohlkörpern;

Fig. 2 ein Farbwerk insbesondere für die in
Fig. 1 dargestellte Vorrichtung in einer ersten
Betriebsstellung;

Fig. 3 das Farbwerk insbesondere für die in
Fig. 1 dargestellte Vorrichtung in einer zweiten
Betriebsstellung;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung einer Schlauch-
pumpe;

Fig. 5 eine als Schlauchpumpe ausgebildete
Farbpumpe in einem Farbwerk;

Fig. 6 eine Rasterwalze mit Rakelbalken, Kam-
merrakel, Schlauchpumpe und Farbwanne;

Fig. 7 eine Reinigungseinrichtung in ihrer Ar-
beitsstellung zum Reinigen der Mantelfläche ei-
ner Rasterwalze;

Fig. 8 die Reinigungseinrichtung der Fig. 7 in ei-
ner geöffneten Stellung zum Tausch ihres Reini-
gungsschwammes;

Fig. 9 einen Teil der Anordnung wie in Fig. 6,
jedoch mit einem Farbrührwerk;

Fig. 10 das Farbrührwerk mit seinem Rührorgan
an einer ersten Endposition;

Fig. 11 das Farbrührwerk mit seinem Rührorgan
in einer ersten Arbeitsstellung;
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Fig. 12 das Farbrührwerk mit seinem Rührorgan
an einer zweiten Endposition;

Fig. 13 das Farbrührwerk mit seinem Rührorgan
in einer zweiten Arbeitsstellung.

[0016] Das Bedrucken insbesondere der Mantelflä-
che eines Hohlkörpers mit einem z. B. mehrfarbigen
Druckmotiv, d. h. mindestens einem Druckbild, er-
folgt in einer bevorzugten Ausführung in einem Hoch-
druckverfahren. Alternative oder zusätzliche Druck-
verfahren sind z. B. ein Siebdruckverfahren oder ein
Offsetdruckverfahren oder ein druckformloses Digi-
taldruckverfahren. Im Folgenden wird die Erfindung
beispielhaft in Verbindung mit einem indirekten Hoch-
druckverfahren beschrieben, bei dem Druckfarbe zu-
nächst auf ein Drucktuch und erst von dort auf die
Mantelfläche eines Hohlkörpers aufgetragen wird.
Zur Ausführung dieses speziellen Hochdruckverfah-
rens wird als Druckform ein Druckklischee auf ei-
ner Mantelfläche eines Plattenzylinders angeordnet,
weshalb dieser Zylinder mitunter auch als Klischee-
zylinder bezeichnet wird, insbesondere wenn das
Druckklischee z. B. an einer auf dem Zylinder aufge-
zogenen Sleevehülse angeordnet ist bzw. wird. Der
im Weiteren verwendete allgemeinere Begriff „Druck-
formzylinder“ schließt grundsätzlich beide Ausfüh-
rungsformen ein, d. h. die klassische Ausführung
als Plattenzylinder als auch die Ausführung als ein
„Klischeezylinder“. Das für den Druckprozess ein-
satzfertige Druckklischee ist eine Druckform mit ei-
nem Druckrelief, wobei dieses Druckrelief das für
den Druckprozess des indirekten Hochdruckverfah-
rens vorgesehene Druckbild im Gegensatz zum klas-
sischen, d. h. direkten Hochdruckverfahren unge-
spiegelt wiedergibt, wobei in einem störungsfreien
Druckbetrieb nur das Druckrelief an der Übertragung
der dem Plattenzylinder vom Farbwerk zugeführten
Druckfarbe auf mindestens ein mit diesem Platten-
zylinder zusammenwirkenden Drucktuch beteiligt ist.
Die auf einem Plattenzylinder aufzuziehende Druck-
form bzw. das Druckklischee weist einen platten-
förmigen vorzugsweise biegsamen Träger endlicher
Länge z. B. aus einem Stahlblech auf, wobei auf die-
sem Träger ein insbesondere flexibler Druckkörper
angeordnet ist. Zumindest die in Umfangsrichtung
des Plattenzylinders gegenüberliegenden Enden des
Trägers können z. B. entsprechend der Krümmung
der Mantelfläche des Plattenzylinders vorgebogen
oder auch abgewinkelt sein, um eine leichtere Monta-
ge der Druckform, d. h. hier insbesondere des Druck-
klischees auf dem Plattenzylinder zu ermöglichen.
Der Träger der Druckform bzw. des Druckklischees
hat eine Dicke im Bereich von z. B. 0,2 mm bis 0,3
mm. Das Druckklischee hat einschließlich seines Trä-
gers eine Gesamtdicke im Bereich von z. B. 0,7 mm
bis 1,0 mm, vorzugsweise etwa 0,8 mm. Der Druck-
körper ist z. B. aus einem Kunststoff gebildet. Der
Druckkörper wird zur Herstellung des für den Druck-
prozess einsatzfähigen Druckklischees z. B. mit ei-
nem das Druckbild wiedergebenden Negativfilm be-

lichtet, wobei nicht belichtete Stellen anschließend
vom Druckkörper z. B. durch Auswaschen oder mit-
tels eines Lasers entfernt werden.

[0017] Eine Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur
Dekoration von insbesondere jeweils eine vorzugs-
weise zylindrische Mantelfläche aufweisenden Hohl-
körpern wird auch als ein Dekorator bezeichnet und
weist vorzugsweise mehrere, z. B. acht oder zehn
oder noch mehr Druckwerke - auch Druckstationen
genannt - auf, wobei mindestens eines dieser Druck-
werke, in der bevorzugten Ausführung alle diese
Druckwerke jeweils einen rotierbaren Druckformzy-
linder, insbesondere einen als Plattenzylinder aus-
gebildeten Druckformzylinder und ein Farbwerk auf-
weisen. Dabei sind die Druckwerke oder Drucksta-
tionen und gegebenenfalls auch die Druckformzy-
linder in dieser Vorrichtung jeweils in einem Ge-
stell gelagert und können in demselben Druckpro-
zess verwendet werden, um auf demselben Hohlkör-
per ein entsprechend der Zahl der beteiligten Druck-
werke bzw. Druckformzylinder mehrfarbiges Druck-
motiv auszubilden. Die Lagerung der Druckformzylin-
der bzw. Plattenzylinder erfolgt jeweils vorzugswei-
se beidendig, sie kann jedoch auch als eine fliegen-
de Lagerung ausgebildet sein, bei der der betreffen-
de Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder nur an ei-
ner seiner Stirnseiten jeweils z. B. auf einem vorzugs-
weise konischen Zapfen gelagert ist. An der Mantel-
fläche jeden Plattenzylinders ist i.d.R. jeweils nur ein
einziges Druckklischee angeordnet, wobei der Träger
des Druckklischees den Umfang des betreffenden
Plattenzylinders vollständig oder zumindest größten-
teils, insbesondere zu mehr als 80% umspannt. Ei-
ne in Umfangsrichtung des betreffenden Plattenzylin-
ders gerichtete Länge des Druckkörpers des Druck-
klischees ist vorzugsweise kürzer ausgebildet als
die Umfangslänge des betreffenden Plattenzylinders.
Die Druckform bzw. das Druckklischee ist mittels sei-
nes Trägers insbesondere magnetisch an der Mantel-
fläche eines jeden Plattenzylinders angeordnet oder
zumindest anordenbar, d. h. die Druckform bzw. das
Druckklischee wird dort vorzugsweise magnetisch, d.
h. mittels einer magnetischen Haltekraft gehalten. In
einer alternativen oder ergänzenden Ausführungsva-
riante der Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur De-
koration von jeweils eine vorzugsweise zylindrische
Mantelfläche aufweisenden Hohlkörpern ist mindes-
tens eines der Druckwerke oder es sind auch meh-
rere dieser Druckwerke jeweils als ein in einem Di-
gitaldruckverfahren druckformlos druckendes Druck-
werk ausgebildet, wobei ein solches Druckwerk ins-
besondere mindestens einen Inkjetdruckkopf oder ei-
nen Laser aufweist.

[0018] Die insbesondere gleichzeitige Übertragung
von mehreren Druckfarben insbesondere auf die
Mantelfläche des betreffenden Hohlkörpers erfordert,
dass diese Farbübertragung registerhaltig erfolgt, um
im Druckprozess eine gute Druckqualität zu erzielen.
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Für eine registerhaltige Anordnung der Druckform
bzw. des Druckklischees auf der Mantelfläche des
betreffenden Druckformzylinders bzw. Plattenzylin-
ders sind in der bevorzugten Ausführung an der Man-
telfläche des betreffenden Druckformzylinder bzw.
Plattenzylinders vorzugsweise mehrere z. B. in ih-
rer jeweiligen Position jeweils einstellbare Passstif-
te vorgesehen, welche in korrespondierende an der
Druckform bzw. an dem Druckklischee ausgebildete
Aussparungen greifen und der Druckform bzw. dem
Druckklischee dadurch bei ihrer bzw. seiner Anord-
nung auf der Mantelfläche des betreffenden Druck-
formzylinders bzw. Plattenzylinders dort eine defi-
nierte Position geben. Insbesondere kann ein Seiten-
register der Druckform bzw. des Druckklischees an
einer z. B. geschnittenen Seitenkante dieser Druck-
form bzw. dieses Druckklischees und ein Umfangsre-
gister dieser Druckform bzw. dieses Druckklischees
an einem Anschlag ausgerichtet sein. In einer be-
vorzugten Ausführung hat jeder Druckformzylinder
bzw. Plattenzylinder jeweils einen Durchmesser im
Bereich zwischen 100 mm und 150 mm, insbeson-
dere zwischen 120 mm und 130 mm, wobei eine
axiale Länge des betreffenden Druckformzylinders
bzw. Plattenzylinders jeweils z. B. zwischen 200 mm
und 250 mm, insbesondere zwischen 200 mm und
220 mm beträgt. Das auf der Mantelfläche des be-
treffenden Plattenzylinders anzuordnende Druckkli-
schee hat eine in Axialrichtung des betreffenden Plat-
tenzylinders gerichtete Breite im Bereich von 150 mm
bis 200 mm, vorzugsweise etwa 175 mm.

[0019] Jeder der im Druckprozess verwendeten z.
B. als Plattenzylinder ausgebildeten Druckformzy-
linder überträgt mit seiner Druckform bzw. mit sei-
nem Druckklischee jeweils eine bestimmte Druckfar-
be auf ein Drucktuch. Bei den verwendeten Druck-
farben handelt es sich i.d.R. um vorgemischte, ins-
besondere auftragsspezifische Sonderfarben, die z.
B. hinsichtlich ihrer jeweiligen Verdruckbarkeit in be-
sonderer Weise auf den Werkstoff des zu bedrucken-
den Hohlkörpers abgestimmt sind, je nachdem, ob
eine Oberfläche z. B. aus Aluminium, einem Weiß-
blech oder einem Kunststoff bedruckt wird. Diese auf-
tragsspezifischen Sonderfarben unterscheiden sich
zudem üblicherweise auch in ihrem jeweiligen Farb-
ton. In einer bevorzugten Ausführung einer Vorrich-
tung zum Bedrucken bzw. zur Dekoration von jeweils
z. B. eine zylindrische Mantelfläche aufweisenden
Hohlkörpern ist eine Druckfarbe von der Druckform
bzw. dem Druckklischee auf die Mantelfläche des
betreffenden Hohlkörpers übertragende Einrichtung
vorgesehen. Diese Druckfarbe übertragende Einrich-
tung ist vorzugsweise als ein um eine insbesonde-
re horizontale Achse rotierendes Segmentrad aus-
gebildet, wobei an der Peripherie dieses Segmentra-
des, d. h. entlang seines Umfangs hintereinander vor-
zugsweise mehrere, z. B. acht, zehn, zwölf oder noch
mehr Drucktücher angeordnet oder zumindest anor-
denbar sind. Die Druckfarbe übertragende Einrich-

tung kann als Alternative zum Segmentrad je nach
verwendetem Druckverfahren aber auch als eine De-
korationstrommel oder als ein Drucktuchzylinder oder
als ein Übertragungszylinder ausgebildet sein, die
zumindest beim Drucken jeweils um eine Rotations-
achse rotierbar sind. Die Anordnung der Drucktücher
am Umfang des Segmentrades erfolgt z. B. dadurch,
dass die Drucktücher am Umfang des Segmentra-
des jeweils z. B. durch eine stoffschlüssige Verbin-
dung, vorzugsweise durch eine Klebung angebracht
sind. Die vorzugsweise mehreren Druckformzylinder
bzw. Plattenzylinder sind jeweils radial an die an dem
Umfang des betreffenden Segmentrades angeordne-
ten Drucktücher angestellt oder zumindest anstell-
bar. In einer besonders bevorzugten Ausführung ei-
ner Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur Dekorati-
on von jeweils eine z. B. zylindrische Mantelfläche
aufweisenden Hohlkörpern - d. h. eines Dekorators
- ist entlang des Umfangs des Segmentrades hinter-
einander eine größere Anzahl von Drucktücher ange-
ordnet, als jeweils an das Segmentrad radial ange-
stellte oder zumindest anstellbare Druckformzylinder
bzw. Plattenzylinder vorgesehen sind. Die vorzugs-
weise karussellartig ausgebildete Druckfarbe über-
tragende Einrichtung, insbesondere das Segment-
rad hat einen Durchmesser von z. B. 1.400 mm bis
1.600 mm, vorzugsweise etwa 1.520 mm bis 1.525
mm, und weist bei z. B. acht zugeordneten Druck-
formzylindern bzw. Plattenzylindern an seinem Um-
fang hintereinander z. B. zwölf Drucktücher auf. Die
Oberfläche eines jeden Druckklischees ist vorzugs-
weise mit einer größeren Härte ausgebildet als die
Härte der jeweiligen Oberfläche der Drucktücher. Die
Oberfläche der Drucktücher ist vorzugsweise plan,
d. h. ohne eine Profilierung ausgebildet. In einem
Betriebszustand, in dem die an dem Druckprozess
beteiligten Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder je-
weils an die Drucktücher des rotativ angetriebenen
Segmentrades radial angestellt sind, rollen die jewei-
ligen Druckformen dieser Druckformzylinder bzw. die
jeweiligen Druckklischees dieser Plattenzylinder auf
den mit dem Segmentrad bewegten Drucktüchern ab,
wobei die Druckklischees zumindest ihr Druckrelief
jeweils in das jeweilige Drucktuch eindrücken. Eine
Intensität der Eindrückung ist z. B. vor oder zu Beginn
eines Druckprozesses z. B. mittels einer Fernbetäti-
gung durch eine Einstellung einer von dem betreffen-
den Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder auf das
betreffende Drucktuch des Segmentrades ausgeüb-
ten Anpresskraft einstellbar bzw. wird derart einge-
stellt.

[0020] Die hier beispielhaft zu bedruckenden Hohl-
körper, z. B. die zu bedruckenden Zweiteildosen, wer-
den z. B. mittels einer die zu bedruckenden Hohl-
körper vorzugsweise entlang zumindest eines Teils
einer Kreisbahn, d. h. eines Kreisbogens um eine
Rotationsachse transportierenden Transporteinrich-
tung, vorzugsweise mittels mindestens eines Zuführ-
rades, insbesondere mittels eines Mandrelrades kon-
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tinuierlich oder in einem eingestellten Takt an je-
weils zumindest eines der zur Vorrichtung zum Be-
drucken jeweils einer Mantelfläche von Hohlkörpern
gehörenden Druckwerke herangeführt und damit in
einen Druckbereich von mindestens einem dieser
Druckwerke transportiert. Insbesondere werden die
zu bedruckenden Hohlkörper mittels der Transport-
einrichtung an jeweils zumindest eines der z. B. auf
dem Segmentrad angeordneten Drucktücher heran-
geführt, oder die zu bedruckenden Hohlkörper wer-
den mittels dieser Transporteinrichtung jeweils direkt
und unmittelbar, d. h. ohne Zuhilfenahme einer z. B.
als Segmentrad ausgebildeten Druckfarbe übertra-
genden Einrichtung in den jeweiligen Druckbereich
von mindestens einem dieser Druckwerke transpor-
tiert, was z. B. der Fall ist, wenn das betreffende
Druckwerk in einem Direktdruckverfahren, z. B. in ei-
nem Inkjetdruckverfahren druckt.

[0021] Das wie z. B. das Segmentrad gleichfalls um
eine vorzugsweise horizontale Achse rotierende Zu-
führrad oder Mandrelrad weist konzentrisch zu sei-
ner Umfangslinie in vorzugsweise äquidistanter Ver-
teilung mehrere, z. B. 24 oder 36 Halteeinrichtungen
- kurz: Halter - z. B. jeweils in Form eines aus ei-
ner Stirnseite des Mandrelrades auskragenden Auf-
spanndorns oder einer Spindel auf, wobei von jedem
Halter jeweils einer der zu bedruckenden Hohlkör-
per gehalten wird oder zumindest gehalten werden
kann. Eine als Mandrelrad ausgebildete Transport-
einrichtung wird mitunter auch als ein Drehtisch mit
Spindeln bezeichnet. Ein Mandrelrad ist z. B. in der
EP 1 165 318 A1 beschrieben. Eine Beschreibung
geeigneter Halter, Spindeln bzw. Aufspanndorne fin-
det sich z. B. in der WO 2011/156052 A1. Im Folgen-
den wird jeder Aufspanndorn kurz als Dorn bezeich-
net. Eine Längsachse jeden Dorns ist dabei parallel
zur Achse des Mandrelrades gerichtet. Im Fall von je-
weils z. B. als eine Zweiteildose ausgebildeten zu be-
druckenden Hohlkörpern wird jeder dieser Hohlkör-
per z. B. mittels einer Fördereinrichtung, z. B. eines
Bandförderers und/oder eines Förderrades, an die z.
B. als Mandrelrad ausgebildete Transporteinrichtung
herangeführt und dort an einer Übergabestation z. B.
mittels Unterdruck saugend auf einen der Dorne des
Mandrelrades aufgestülpt und dann von dem betref-
fenden Dorn gehalten, während die als Mandrelrad
ausgebildete Transporteinrichtung den jeweiligen zu
bedruckenden Hohlkörper z. B. zu dem mit mindes-
tens einem Drucktuch belegten Segmentrad und da-
mit in Richtung zu mindestens einem der Druckwerke
transportiert oder in einer alternativen Ausführung z.
B. ohne Segmentrad direkt zu mindestens einem der
Druckwerke transportiert. I.d.R. werden dem Mand-
relrad mit der Fördereinrichtung in rascher Folge auf-
einanderfolgend eine größere Menge an zu bedru-
ckenden Hohlkörpern zugeführt. Eine Fördereinrich-
tung ist z. B. in der EP 1 132 207 A1 beschrieben.

[0022] Zwischen einer Innenwandung des jeweiligen
zu bedruckenden Hohlkörpers und der Oberfläche
des betreffenden Dorns des Mandrelrades ist vor-
zugsweise ein Spalt mit einer Weite von weniger als
1 mm, z. B. von 0,2 mm ausgebildet, so dass der zu
bedruckende Hohlkörper nicht durch eine Pressung
auf dem betreffenden Dorn gehalten wird. Jeder Dorn
ist um seine jeweilige Längsachse nahezu reibungs-
los rotierbar. Jeder der Dorne wird von einem mit dem
jeweiligen Dorn zusammenwirkenden Antriebsmittel
z. B. mittels Friktion auf eine bestimmte Umfangs-
geschwindigkeit eingestellt oder ist zumindest derart
einstellbar, so dass jeder von einem Dorn gehalte-
ne zu bedruckende Hohlkörper zusätzlich zur Rota-
tion des Mandrelrades durch eine eigenständig vom
Dorn ausgeführte oder zumindest ausführbare Rota-
tion rotierbar ist. Das Aufstülpen des zu bedrucken-
den Hohlkörpers auf einen der Dorne des Mandrelra-
des erfolgt vorzugsweise während einer Stillstands-
phase des betreffenden Dorns, wobei der betreffende
Dorn während seiner Stillstandsphase keine Drehbe-
wegung um seine eigene Längsachse ausführt. Die
Belegung eines jeden Dorns mit einem zu bedrucken-
den Hohlkörper wird vorzugsweise überprüft, z. B. be-
rührungslos mit einem Sensor. Bei einer fehlenden
Belegung eines Dorns mit einem zu bedruckenden
Hohlkörper wird das Mandrelrad z. B. derart bewegt,
dass ein Kontakt des betreffenden freien Dorns und
gegebenenfalls noch einiger weniger weiterer Dorne
mit einem Drucktuch des Segmentrades zuverlässig
vermieden wird.

[0023] Zu bedruckende Zweiteildosen werden vor ih-
rer Zuführung z. B. zum Mandrelrad in einer dem
Mandrelrad vorgelagerten Bearbeitungsstation her-
gestellt, z. B. aus einer Ronde tiefgezogen. In einer
weiteren Bearbeitungsstation wird an jeder Zweiteil-
dose ihr Rand an ihrer offenen Stirnseite beschnit-
ten. Jede Zweiteildose wird in weiteren Bearbeitungs-
stationen z. B. gewaschen, insbesondere ihr Inne-
res ausgewaschen, gegebenenfalls werden die In-
nenwandung und der Boden der betreffenden Zwei-
teildose auch lackiert. Zumindest die äußere Mantel-
fläche einer jeden Zweiteildose wird z. B. grundiert,
insbesondere mit einer weißen Grundierung. Nach
dem Bedrucken ihrer Mantelfläche wird jede Zweiteil-
dose von ihrem jeweiligen Halter z. B. am Mandrelrad
z. B. durch Druckluft oder durch einen vorzugswei-
se schaltbaren Magneten abgenommen und mindes-
tens einer dem Mandrelrad nachgeordneten Bearbei-
tungsstation zugeführt, z. B. einer Lackierstation zum
Lackieren der äußeren Mantelfläche einer jeden be-
druckten Zweiteildose und/oder einer Randbearbei-
tungsstation. Die bedruckten Zweiteildosen durchlau-
fen insbesondere einen Trockner, z. B. einen Heiß-
lufttrockner, um die mindestens eine auf ihre jeweilige
Mantelfläche aufgebrachte Druckfarbe auszuhärten.

[0024] Der Druckprozess zum Bedrucken insbeson-
dere der jeweiligen Mantelfläche von z. B. an dem
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Mandrelrad gehaltenen Hohlkörpern, insbesondere
Zweiteildosen, beginnt damit, dass alle für das auf der
jeweiligen Mantelfläche des Hohlkörpers zu drucken-
de Druckbild erforderlichen Druckfarben jeweils z. B.
von dem jeweiligen Druckklischee der z. B. an das
Segmentrad angestellten Plattenzylinder auf dassel-
be von einem der am Umfang des Segmentrades
angeordneten Drucktücher aufgetragen werden. Das
betreffende derart mit allen erforderlichen Druckfar-
ben eingefärbte Drucktuch überträgt sodann in ei-
nem Berührungskontakt zwischen Drucktuch und der
Mantelfläche des zu bedruckenden Hohlkörpers die-
se Druckfarben gleichzeitig während einer einzigen
Umdrehung des auf einem der Dorne des Mandrel-
rades gehaltenen zu bedruckenden Hohlkörpers um
seine Längsachse auf die Mantelfläche dieses Hohl-
körpers. Während der Übertragung der Druckfarben
vom Drucktuch auf die Mantelfläche des Hohlkör-
pers rotiert der z. B. von einem der Dorne des Man-
drelrades gehaltene zu bedruckende Hohlkörper mit
einer betragsgleichen Umfangsgeschwindigkeit wie
das betreffende z. B. am Umfang des Segmentrades
angeordnete Drucktuch. Die jeweiligen Umfangsge-
schwindigkeiten von Hohlkörper und Drucktuch bzw.
Segmentrad sind demnach miteinander synchroni-
siert, wobei der z. B. auf einem der Dorne des Man-
drelrades gehaltene zu bedruckende Hohlkörper ins-
besondere durch ein auf den betreffenden Dorn wir-
kendes Antriebsmittel z. B. aus seinem Stillstand ins-
besondere bis zum Erreichen der Umfangsgeschwin-
digkeit z. B. des Segmentrades entsprechend be-
schleunigt wird, wobei die Umfangsgeschwindigkeit
des betreffenden Dorns des Mandrelrades vorzugs-
weise beginnend ab einer ersten Kontaktstelle des
zu bedruckenden Hohlkörpers mit dem betreffenden
Drucktuch während des Abrollens seiner Mantelflä-
che auf einer Strecke z. B. von den ersten 50 mm
von der Umfangslänge des Drucktuches mit der Um-
fangsgeschwindigkeit des Segmentrades synchroni-
siert wird. In der bevorzugten Ausführung gibt das
das betreffende Drucktuch tragende Segmentrad die
z. B. an dem jeweiligen Dorn des Mandrelrades ein-
zustellende Umfangsgeschwindigkeit vor. Auch die
Umfangsgeschwindigkeit des die Druckform tragen-
den Druckformzylinders oder des das Druckklischee
tragenden Plattenzylinders wird oder ist vorzugswei-
se in Abhängigkeit von der Umfangsgeschwindigkeit
z. B. des Segmentrades eingestellt. In der bevorzug-
ten Ausführung sind das Mandrelrad und das Seg-
mentrad jeweils durch einen eigenen Antrieb einzeln
angetrieben und von einer Steuereinheit in ihrem je-
weiligen Rotationsverhalten gesteuert oder geregelt.

[0025] Insbesondere mit Bezug auf die bisher be-
schriebene Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur De-
koration insbesondere von jeweils eine z. B. zylin-
drische Mantelfläche aufweisenden Hohlkörpern wer-
den nachfolgend beispielhaft noch verschiedene Ein-
zelheiten erläutert. Fig. 1 zeigt in einer schemati-
schen Darstellung vereinfacht und beispielhaft ei-

ne Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur Dekoration
von insbesondere jeweils eine vorzugsweise zylindri-
sche Mantelfläche aufweisenden Hohlkörpern 01, z.
B. Zweiteildosen 01, wobei diese Hohlkörper 01 mit
einer Fördereinrichtung sequentiell der z. B. als ro-
tierendes oder zumindest rotierbares Zuführrad, ins-
besondere als Mandrelrad 02 ausgebildeten Trans-
porteinrichtung zugeführt und dort an dieser Trans-
porteinrichtung einzeln jeweils an einem Halter ge-
halten werden. Im Folgenden wird aufgrund des ge-
wählten Ausführungsbeispiels für die Druckmaschine
bzw. der Vorrichtung zum Bedrucken von Hohlkör-
pern davon ausgegangen, dass diese Transportein-
richtung vorzugsweise als ein Mandrelrad 02 ausge-
bildet ist. Mit dem Mandrelrad 02 wirkt vorzugswei-
se eine Druckfarbe übertragende Einrichtung, z. B.
ein rotierendes oder zumindest rotierbares Segmen-
trad 03 zusammen, entlang deren bzw. dessen Um-
fang hintereinander mehrere Drucktücher 33 ange-
ordnet sind. In Zuordnung zum beispielhaft genann-
ten Segmentrad 03 sind entlang dessen Umfangslinie
mehrere radial an dieses Segmentrad 03 angestell-
te oder zumindest anstellbare Druckformzylinder 04,
insbesondere Plattenzylinder 04 vorgesehen, wobei
auf der jeweiligen Mantelfläche dieser Druckformzy-
linder 04 bzw. Plattenzylinder 04 jeweils eine Druck-
form, insbesondere ein Druckklischee angeordnet ist,
wobei dieses Druckklischee insbesondere zur Aus-
führung eines Hochdruckverfahrens ausgebildet ist.
Jedem der Druckformzylinder 04 bzw. Plattenzylin-
der 04 wird zur Einfärbung seiner Druckform bzw.
seines Druckklischees mittels eines Farbwerks 06 je-
weils eine bestimmte Druckfarbe zugeführt. Im Fol-
genden wird beispielhaft davon ausgegangen, dass
die Druckformzylinder 04 jeweils als ein mindestens
ein Druckklischee tragender Plattenzylinder 04 aus-
gebildet sind.

[0026] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen in einer vereinfach-
ten schematischen Darstellung einige Details des je-
weils mit einem Plattenzylinder 04 zusammenwirken-
den Farbwerks 06, welches z. B. zur Verwendung in
der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung zum Bedru-
cken bzw. zur Dekoration insbesondere von jeweils
eine vorzugsweise zylindrische Mantelfläche aufwei-
senden Hohlkörpern 01 vorgesehen ist. Das hier vor-
geschlagene Farbwerk 06 weist für den Farbtransport
von einem Farbreservoir zu dem betreffenden Plat-
tenzylinder 04 in vorteilhafter Weise einen sehr kur-
zen, d. h. aus nur wenigen, vorzugsweise maximal
aus fünf Walzen bestehenden, insbesondere zwei-
walzigen Walzenzug auf. Im Fall des zweiwalzigen
Walzenzuges besteht dieser Walzenzug nur aus ei-
ner einzigen Farbauftragswalze 07 und einer Raster-
walze 08. Ein Farbwerk 06 mit einem maximal aus
fünf Walzen bestehenden Walzenzug gehört zur Gat-
tung der Kurzfarbwerke. Fig. 2 zeigt beispielhaft ein
(Kurz-)Farbwerk 06 mit einem zweiwalzigen Walzen-
zug in einer ersten Betriebsstellung, bei der die Farb-
auftragswalze 07 und die Rasterwalze 08 aneinan-
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der angestellt, die Farbauftragswalze 07 an den Plat-
tenzylinder 04 angestellt und auch der Plattenzylin-
der 04 radial an die Druckfarbe vom Plattenzylinder
04 an die Mantelfläche des jeweiligen Hohlkörpers 01
übertragende Einrichtung, insbesondere an das Seg-
mentrad 03 angestellt sind. Fig. 3 zeigt hingegen für
das in der Fig. 2 dargestellte Farbwerk 06 eine zwei-
te Betriebsstellung, bei der die Farbauftragswalze 07
und die Rasterwalze 08 voneinander abgestellt, die
Farbauftragswalze 07 vom Plattenzylinder 04 abge-
stellt und auch der Plattenzylinder 04 von der Druck-
farbe übertragenden Einrichtung, insbesondere von
dem Segmentrad 03 abgestellt sind. Auf den An- und
Abstellmechanismus wird nachfolgend noch einge-
gangen.

[0027] Der Plattenzylinder 04 und die Rasterwalze
08 sind z. B. jeweils eigenständig jeweils von ei-
nem Motor 11; 12 rotativ angetrieben, insbesondere
bei dem bevorzugt verwendeten in den Fig. 2 und
Fig. 3 dargestellten Farbwerk 06, wobei der betref-
fende Motor 11; 12 z. B. in seiner jeweiligen Winkel-
lage und/oder Drehzahl jeweils von einer z. B. elek-
tronischen Steuereinheit geregelt oder zumindest re-
gelbar ist. Die z. B. als Segmentrad 03 ausgebilde-
te Druckfarbe übertragende Einrichtung ist durch ei-
nen eigenen Antrieb rotativ angetrieben. Die Farb-
auftragswalze 07 ist bzw. wird von der Rasterwalze
08 durch Friktion rotativ angetrieben. In der bevor-
zugten Ausführung sind ein Außendurchmesser d07
der Farbauftragswalze 07 und ein Außendurchmes-
ser d04 des mindestens eine Druckform, insbesonde-
re mindestens ein Druckklischee tragenden Platten-
zylinders 04 betragsmäßig gleich. Auf der Mantelflä-
che des Plattenzylinders 04 ist mindestens ein Druck-
klischee angeordnet oder zumindest anordenbar, so
dass bei der Ausführungsform mit gleichen Außen-
durchmessern d04; d07 der das Druckklischee tra-
gende Plattenzylinder 04 und die Farbauftragswal-
ze 07 jeweils eine identische Umfangslänge aufwei-
sen. In der bevorzugten Ausführung sind in der ers-
ten Betriebsstellung des mit dem Plattenzylinder 04
zusammenwirkenden Farbwerks 06, bei der die Farb-
auftragswalze 07 und die Rasterwalze 08 aneinan-
der angestellt, die Farbauftragswalze 07 an den Plat-
tenzylinder 04 angestellt und auch der Plattenzylin-
der 04 an das Segmentrad 03 angestellt sind, zumin-
dest die jeweiligen Zentren vom Plattenzylinder 04,
der Farbauftragswalze 07 und der Rasterwalze 08
entlang einer selben Geraden G angeordnet. Zur Er-
fassung der Rotation der Farbauftragswalze 07 ist ei-
ne Erfassungseinrichtung z. B. in Form eines Dreh-
gebers vorgesehen, wobei dieser Drehgeber insbe-
sondere starr mit einer Welle der Farbauftragswal-
ze 07 verbunden ist. Das vom Drehgeber bei einer
Rotation der Farbauftragswalze 07 generierte Signal
wird von der Steuereinheit dazu verwendet, die Dreh-
zahl der Farbauftragswalze 07 mittels der Rotation
der Rasterwalze 08 derart einzustellen oder im Be-
darfsfall derart nachzuführen, dass sich ein Gleich-

lauf zwischen dem Plattenzylinder 04 und der Farb-
auftragswalze 07 einstellt bzw. eingestellt ist, so dass
die Umfangsgeschwindigkeit der Farbauftragswalze
07 mit der Umfangsgeschwindigkeit des Plattenzylin-
ders 04 innerhalb zuvor festgelegter zulässiger To-
leranzgrenzen übereinstimmt. Zur Erreichung dieses
Ziels kann vorgesehen sein, dass die Steuereinheit
vorzugsweise während der von ihr ausgeführten Ein-
stellphase die Umfangsgeschwindigkeit der Raster-
walze 08 derart einstellt, dass diese gegenüber der
Umfangsgeschwindigkeit des Plattenzylinders 04 ins-
besondere kurzzeitig - und damit nicht dauerhaft -
eine Vor- oder Nacheilung aufweist. Durch die Aus-
gestaltung von Plattenzylinder 04 und Farbauftrags-
walze 07 mit jeweils betragsmäßig gleicher Umfangs-
länge und durch die Einstellung des Gleichlaufs zwi-
schen dem Plattenzylinder 04 und der Farbauftrags-
walze 07 wird der der Druckqualität abträgliche Effekt
des Schablonierens weitgehend vermieden. Das hier
beschriebene Antriebskonzept mit einer friktionsge-
triebenen Farbauftragswalze 07 hat zudem den Vor-
teil, dass für die Farbauftragswalze 07 ein eigener
Antrieb nicht erforderlich ist, was Kosten spart und
zudem wegen der einfacheren mechanischen Kon-
struktion z. B. bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten
einen Austausch der Farbauftragswalze 07 erleich-
tert.

[0028] Die Farbauftragswalze 07 weist in ihrer be-
vorzugten Ausführung eine geschlossene, vorzugs-
weise gummierte Mantelfläche auf. Die Rasterwalze
08 weist eine z. B. mit einer Keramik beschichtete
Mantelfläche auf, wobei in der Keramikschicht eine
Haschur von z. B. 60, 80 oder 100 Linien pro Zentime-
ter axialer Länge der Rasterwalze 08 oder eine Näpf-
chenstruktur ausgebildet ist. Um mit der Rasterwal-
ze 08 mit jeder ihrer Umdrehungen jeweils eine Ein-
speisung einer möglichst großen Menge an Druckfar-
be in den Walzenzug des Farbwerks 06 zu ermögli-
chen, ist der Außendurchmesser d08 der Rasterwal-
ze 08 vorzugsweise größer ausgebildet als der Au-
ßendurchmesser d07 der Farbauftragswalze 07. Die
Rasterwalze 08 soll demnach ein möglichst großes
Fördervolumen aufweisen. In der Fig. 2 ist die jeweili-
ge Drehrichtung vom Segmentrad 03, dem Plattenzy-
linder 04, der Farbauftragswalze 07 und der Raster-
walze 08 jeweils durch einen Drehrichtungspfeil an-
gedeutet.

[0029] In der bevorzugten Ausführung weist zumin-
dest die Rasterwalze 08 eine Temperiereinrichtung
auf, mit deren Hilfe die Mantelfläche der Rasterwal-
ze 08 temperiert wird. Die Temperiereinrichtung der
Rasterwalze 08 arbeitet z. B. mit einem in das Innere
der Rasterwalze 08 eingeleiteten Temperierfluid, wo-
bei das Temperierfluid z. B. Wasser oder ein ande-
res flüssiges Kühlmittel ist. Mit der Temperiereinrich-
tung der Rasterwalze 08 ist das Fördervolumen der
Rasterwalze 08 beeinflussbar, da damit die Viskosität
der vom Farbwerk 06 zu transportierenden Druckfar-
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be beeinflusst wird. Das Fördervolumen der Raster-
walze 08 und die Viskosität der vom Farbwerk 06 zu
transportierenden Druckfarbe beeinflussen ihrerseits
letztlich eine Farbdichte der auf die zylindrische Man-
telfläche des zu bedruckenden Hohlkörpers 01 aufzu-
tragenden Druckfarbe. Eine Dicke eines auf der zy-
lindrische Mantelfläche des zu bedruckenden Hohl-
körpers 01 aufzutragenden, durch die Druckfarbe ge-
bildeten Farbfilms liegt z. B. bei weniger als 10 µm,
insbesondere in einem Bereich von etwa 2 µm bis 3
µm. Beim Bedrucken von Hohlkörpern 01, insbeson-
dere beim Bedrucken von vorzugsweise aus einem
metallischen Werkstoff ausgebildeten Dosen werden
Druckfarben eingesetzt, deren dynamische Viskosi-
tät bei 25°C i.d.R. im Bereich von 5 Pa s bis 75 Pa
s liegt. Diese Druckfarben sind daher eher zähflüssig
und damit wenig fließfähig. Diese Druckfarben gelten
als hochviskose Druckfarben.

[0030] Das Farbreservoir des Farbwerks 06 ist z. B.
als eine in Verbindung mit der Rasterwalze 08 wir-
kende Rakelkammer 09 ausgebildet. In Verbindung
mit der Rakelkammer 09 sind zumindest ein Behälter
51 zur Bereitstellung von Druckfarbe z. B. in Form ei-
ner Farbwanne 51 (Fig. 5 und Fig. 6), mindestens ein
achsparallel an die Rasterwalze 08 angestellter oder
zumindest anstellbarer Rakelbalken 52 (Fig. 6) und
vorzugsweise auch eine Pumpe zur Förderung der
Druckfarbe, d. h. eine sogenannte Farbpumpe 42 vor-
gesehen. Dabei ist diese Rakelkammer 09 im Farb-
werk 06, d. h. an einem Gestell des Farbwerks 06 vor-
zugsweise nur einseitig z. B. durch eine Aufhängung
gehalten bzw. gelagert, so dass diese Rakelkammer
09 auf einfache Weise nach ihrem Lösen vom Ge-
stell des Farbwerks 06 seitlich, d. h. durch eine achs-
parallel zur Rasterwalze 08 gerichtete Bewegung, z.
B. durch ein Ziehen an einem an dieser Baueinheit
angeordneten Griff aus dem Farbwerk 06 entfernbar
und damit austauschbar ist. Die Rakelkammer 09 bil-
det vorzugsweise einen Kragarm an einem Seitenge-
stell des Farbwerks 06.

[0031] Nachdem die Rasterwalze 08 Druckfarbe
vom Farbreservoir, d. h. insbesondere von der Rakel-
kammer 09 aufgenommen hat, transportiert die Ras-
terwalze 08 diese Druckfarbe unmittelbar und direkt
oder alternativ über mindestens eine weitere Walze
des zum Farbwerk 06 gehörenden Walzenzuges zu
der vorzugsweise nur einen Farbauftragswalze 07. In
einem in Drehrichtung der Rasterwalze 08 der Ra-
kelkammer 09 nachfolgenden Bereich zwischen der
Rakelkammer 09 und der Farbauftragswalze 07 ist
vorzugsweise eine Reiterwalze 13 an die Rasterwal-
ze 08 angestellt oder zumindest anstellbar, um den
Farbtransport der Rasterwalze 08 zu verbessern. Die
Reiterwalze 13 ist achsparallel zur Rasterwalze 08
angeordnet. Die Reiterwalze 13 wird nicht als zum
Walzenzug des Farbwerks 06 gehörend betrachtet,
da sie keine Druckfarbe von der Rasterwalze 08 an
eine andere Walze überträgt. Die von der Rasterwal-

ze 08 z. B. durch Friktion rotativ angetriebene Rei-
terwalze 13 weist z. B. eine gummierte Mantelfläche
auf. Die an die Rasterwalze 08 angestellte Reiterwal-
ze 13 saugt bei ihrem Abrollen auf der Mantelfläche
der Rasterwalze 08 einen Teil der von der Raster-
walze 08 von der Rakelkammer 09 aufgenommenen
Druckfarbe aus der Haschur oder den Näpfchen der
Rasterwalze 08 und legt diese Druckfarbe zumindest
teilweise auf an der Mantelfläche der Rasterwalze 08
ausgebildeten Stegen ab. Dadurch bewirkt die auf der
Rasterwalze 08 abrollende Reiterwalze 13, dass die
Rasterwalze 08 eine größere Menge an Druckfarbe
an die Farbauftragswalze 07 abgibt. In einer weiteren
Folge wird bei einer z. B. eine Temperiereinrichtung
aufweisenden Rasterwalze 08 auch die Wirksamkeit
einer Steuerung der Farbdichte dadurch verbessert,
dass die auf der Rasterwalze 08 abrollende Reiter-
walze 13 zur Bereitstellung einer größeren Menge an
Druckfarbe beiträgt. Die auf der Rasterwalze 08 ab-
rollende Reiterwalze 13 reduziert somit ungeachtet
der konkreten Ausgestaltung der Rasterwalze 08, d.
h. mit oder ohne einer Temperiereinrichtung, sowohl
Dichteunterschiede, die durch Fertigungstoleranzen
der Rasterwalze 08 entstehen können, als auch das
Risiko einer Sichtbarkeit der Haschur oder Näpfchen
der Rasterwalze 08 auf dem Bedruckstoff, d. h. hier
auf der Mantelfläche des zu bedruckenden Hohlkör-
pers 01 infolge eines zumindest stellenweise zu ge-
ringen Farbauftrags.

[0032] In einer sehr vorteilhaften Ausbildung der
Vorrichtung zum Bedrucken von Hohlkörpern 01 ist
in vorzugsweise fester Zuordnung zu mindestens
einem, vorzugsweise zu jedem Druckformzylinder,
insbesondere Plattenzylinder 04 jeweils ein Platten-
wechsler 14 vorgesehen, mit welchem die für den be-
treffenden Druckformzylinder bestimmte Druckform
oder das für den betreffenden Plattenzylinder 04 be-
stimmte Druckklischee innerhalb z. B. der betreffen-
den Vorrichtung zum Bedrucken bzw. zur Dekoration
von jeweils eine insbesondere zylindrische Mantelflä-
che aufweisenden Hohlkörpern 01 vorzugsweise au-
tomatisiert, d. h. ohne einen Eingriff durch Bedienper-
sonal auswechselbar ist. Mit diesem Plattenwechsler
14 ist eine für diesen Druckformzylinder 04 bestimmte
Druckform innerhalb dieser Vorrichtung vorzugswei-
se von derjenigen Seite des betreffenden Druckwerks
her auswechselbar, die der die Rakelkammer 09 hal-
tenden Seite insbesondere diametral gegenüberliegt.
Vorzugsweise ist der Plattenwechsler 14 z. B. in der
Vorrichtung zum Bedrucken von Hohlkörpern 01 an
dem betreffenden Druckwerk in Zuordnung zu des-
sen Druckformzylinder 04, der das Farbwerk 06 mit
der einseitig gehaltenen Rakelkammer 09 aufweist,
angeordnet, wobei diesem Plattenwechsler 14 die für
diesen Druckformzylinder 04 bestimmte Druckform
von derjenigen Seite des betreffenden Druckwerks,
die der die Rakelkammer 09 haltenden Seite diame-
tral gegenüberliegt, her zugeführt oder zumindest zu-
führbar ist.
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[0033] Die jeweilige Anstellung und/oder Abstellung
von Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder 04, Farb-
auftragswalze 07 und/oder Rasterwalze 08 und/oder
eine Einstellung einer von ihnen jeweils ausgeüb-
ten Anpresskraft erfolgt mit einem beispielhaft in den
Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten An- und Abstellmecha-
nismus, der nun näher beschrieben wird. In der be-
vorzugten Ausführung ist der Druckformzylinder bzw.
Plattenzylinder 04 insbesondere beidendig an einem
Lastarm einer aus einem Kraftarm und dem Lastarm
bestehenden vorzugsweise einseitigen ersten Hebe-
lanordnung 18 gelagert, wobei der Kraftarm und der
winkelfest zum Kraftarm angeordnete Lastarm die-
ser ersten Hebelanordnung 18 gemeinsam um eine
achsparallel zum Plattenzylinder 04 gerichtete erste
Drehachse 19 schwenkbar sind. In einer Wirkverbin-
dung zum Kraftarm der ersten Hebelanordnung 18
ist zur Ausübung eines Drehmomentes um die erste
Drehachse 19 ein vorzugsweise von einer Steuerein-
heit steuerbarer erster Antrieb 21 z. B. in Form eines
hydraulischen oder pneumatischen Arbeitszylinders
angeordnet, wobei bei einer Betätigung dieses ersten
Antriebs 21 je nach dessen Wirkrichtung der am Las-
tarm dieser ersten Hebelanordnung 18 angeordnete
Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder 04 entweder
von einem Drucktuch 33 z. B. des Segmentrades 03
abgestellt oder an selbiges angestellt wird. Zur Be-
grenzung der vom Druckformzylinder bzw. Plattenzy-
linder 04 gegen das betreffende Drucktuch 33 z. B.
des Segmentrades 03 ausgeübten Anpresskraft ist
beispielsweise für den Kraftarm der ersten Hebelan-
ordnung 18 ein erster Anschlag 22 vorgesehen, mit-
tels welchem ein durch die Schwenkbewegung des
Druckformzylinders bzw. Plattenzylinders 04 gegen
das Segmentrad 03 zurückgelegter Weg begrenzt
wird. Mit dem ersten Antrieb 21 ist die vom Druck-
formzylinder bzw. Plattenzylinder 04 gegen das Seg-
mentrad 03 ausgeübten Anpresskraft einstellbar.

[0034] In der bevorzugten Ausführung ist auch die
Farbauftragswalze 07 insbesondere beidendig an ei-
nem Lastarm einer aus einem Kraftarm und dem Las-
tarm bestehenden vorzugsweise einseitigen zweiten
Hebelanordnung 23 gelagert, wobei der Kraftarm und
der Lastarm dieser zweiten Hebelanordnung 23 ge-
meinsam um die achsparallel zum Plattenzylinder
04 gerichtete erste Drehachse 19 schwenkbar sind.
Ebenso ist in der bevorzugten Ausführung auch die z.
B. als eine Rasterwalze 08 ausgebildete Farbwerks-
walze 08 insbesondere beidendig an einem Lastarm
einer aus einem Kraftarm und dem Lastarm beste-
henden vorzugsweise einseitigen dritten Hebelanord-
nung 24 gelagert, wobei der Kraftarm und der Las-
tarm dieser dritten Hebelanordnung 24 gemeinsam
um eine achsparallel zur Rasterwalze 08 gerichte-
te zweite Drehachse 26 schwenkbar sind, wobei die
zweite Drehachse 26 der dritten Hebelanordnung 24
an der zweiten Hebelanordnung 23 angeordnet ist.
Dabei ist die zweite Drehachse 26 an der zweiten He-
belanordnung 23 vorzugsweise ortsfest ausgebildet.

Am Lastarm der ersten Hebelanordnung 18 ist ein bei
seiner Betätigung auf den Kraftarm der zweiten He-
belanordnung 23 wirkender vorzugsweise steuerba-
rer zweiter Antrieb 27 angeordnet, mittels welchem
die Farbauftragswalze 07 je nach Wirkrichtung des
zweiten Antriebs 27 an den Plattenzylinder 04 an-
stellbar oder von diesem abstellbar. Am Lastarm der
zweiten Hebelanordnung 23 ist ein bei seiner Betäti-
gung auf den Kraftarm der dritten Hebelanordnung 24
wirkender vorzugsweise steuerbarer dritter Antrieb
28 angeordnet, mittels welchem die Rasterwalze 08
vorzugsweise mitsamt dem Rakelkammer 09 je nach
Wirkrichtung des dritten Antriebs 28 an die Farbauf-
tragswalze 07 anstellbar oder von dieser abstellbar.
Der zweite Antrieb 27 und/oder der dritte Antrieb 28
sind jeweils z. B. auch in Form eines hydraulischen
oder pneumatischen Arbeitszylinders ausgebildet. Es
kann vorgesehen sein, dass der zweite Antrieb 27
und der dritte Antrieb 28 z. B. gemeinsam und vor-
zugsweise auch gleichzeitig betätigt werden oder zu-
mindest betätigbar sind. Die Schwenkbewegung des
Lastarms der zweiten Hebelanordnung 23 ist z. B.
durch ein vorzugsweise einstellbares, insbesondere
durch einen Exzenter einstellbares erstes Anschlags-
system 29 begrenzt, wodurch auch die von der Farb-
auftragswalze 07 gegen den Druckformzylinder bzw.
Plattenzylinder 04 ausgeübte Anpresskraft begrenzt
oder zumindest begrenzbar ist. Die Schwenkbewe-
gung des Lastarms der dritten Hebelanordnung 24 ist
z. B. durch ein vorzugsweise einstellbares, insbeson-
dere durch einen Exzenter einstellbares zweites An-
schlagssystem 31 begrenzt, wodurch auch die von
der Rasterwalze 08 gegen die Farbauftragswalze 07
ausgeübte Anpresskraft begrenzt oder zumindest be-
grenzbar ist. Fig. 2 zeigt beispielhaft einen ersten Be-
triebszustand, bei dem der erste Antrieb 21 und der
zweite Antrieb 27 und der dritte Antrieb 28 jeweils un-
betätigt oder in ihrem Ruhezustand sind, wodurch die
Rasterwalze 08 an die Farbauftragswalze 07 und die
Farbauftragswalze 07 an den Druckformzylinder bzw.
Plattenzylinder 04 und der Druckformzylinder bzw.
Plattenzylinder 04 an das Segmentrad 03 jeweils an-
gestellt sind. Fig. 3 zeigt beispielhaft einen zweiten
Betriebszustand, bei dem der erste Antrieb 21 und
der zweite Antrieb 27 und der dritte Antrieb 28 je-
weils betätigt oder in ihrem Arbeitszustand sind, wo-
durch die Rasterwalze 08 von der Farbauftragswalze
07 und die Farbauftragswalze 07 vom Druckformzy-
linder bzw. Plattenzylinder 04 und der Druckformzy-
linder bzw. Plattenzylinder 04 vom Segmentrad 03 je-
weils abgestellt sind. Der jeweilige Kraftarm und/oder
Lastarm der drei vorgenannten Hebelanordnungen
18; 23; 24 ist bzw. sind jeweils z. B. als ein Paar von
gegenüber stehenden Hebelstangen oder Seitenge-
stellwänden ausgebildet, zwischen denen in der je-
weiligen zuvor beschriebenen Zuordnung entweder
der Druckformzylinder bzw. Plattenzylinder 04 oder
die Farbauftragswalze 07 oder die Rasterwalze 08
angeordnet ist. Die drei vorgenannten Hebelanord-
nungen 18; 23; 24 sind jeweils in unterschiedlichen
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voneinander beabstandeten vertikalen Ebenen ange-
ordnet, so dass sie sich in ihrer jeweiligen Schwenk-
barkeit nicht gegenseitig behindern.

[0035] In der bevorzugten Ausführung ist ein jedes
der an dem Segmentrad 03 anzuordnenden Drucktü-
cher 33 jeweils auf einem vorzugsweise flachen ta-
felförmigen Metallträger mit einer Materialstärke von
z. B. 0,2 mm stoffschlüssig, insbesondere durch ei-
ne Klebung aufgebracht. Der jeweilige vorzugsweise
magnetisierbare Metallträger wird dann mitsamt dem
auf ihm angeordneten Drucktuch 33 auf einem der
Segmente 32 am Umfang des Segmentrades 03 z.
B. durch mindestens einen dort am Umfang für jedes
Drucktuch 33 bzw. dessen Träger vorgesehenen Hal-
temagneten insbesondere positionsrichtig angeord-
net. Um die positionsrichtige Anordnung des jeweili-
gen Metallträgers auf dem betreffenden Segment 32
am Umfang des Segmentrades 03 zu unterstützen,
ist z. B. an der in Drehrichtung des Segmentrades
03 vorlaufenden Kante 37 des jeweiligen Metallträ-
gers jeweils ein spitzwinklig abgewinkelter Einhän-
geschenkel 38 vorgesehen, wobei dieser Einhänge-
schenkel 38 bei der Anordnung des jeweiligen Metall-
trägers auf einem der Segmente 32 am Umfang des
Segmentrades 03 in eine am Umfang dieses Seg-
mentrades 03 parallel zu dessen Rotationsachse 34
gerichtete z. B. als eine Nut ausgebildete Aussparung
36 greift und an einer in Drehrichtung des Segmentra-
des 03 vorlaufenden Kante 39 der betreffenden Aus-
sparung 36 insbesondere formschlüssig zur Anlage
kommt. Die Drucktücher 33 sind jeweils vorzugswei-
se als ein Gummituch ausgebildet. Die während des
Druckprozesses ausgeführte Drehrichtung des Seg-
mentrades 03 ist in der Fig. 1 durch einen Drehrich-
tungspfeil angedeutet. Die vom um die Rotationsach-
se 41 rotierenden Mandrelrad 02 jeweils auf einem
Aufspanndorn an das Segmentrad 03 herangeführ-
ten Hohlkörper 01 werden im Druckprozess durch ei-
ne vornehmlich radiale Bewegung des betreffenden
Aufspanndorns einzeln und nacheinander kurzzeitig,
d. h. i.d.R. für eine einzige Umdrehung des zu bedru-
ckenden Hohlkörpers 01 an das betreffende aktuell
druckende Drucktuch 33 angedrückt.

[0036] Beim Bedrucken oder Dekoration von insbe-
sondere jeweils eine vorzugsweise zylindrische Man-
telfläche aufweisenden Hohlkörpern, insbesondere
von Dosen, geht der Trend immer stärker zu Klein-
produktionen, was im Dosendruck eine Produktion
von weniger als 100.000 Dosen, vorzugsweise so-
gar nur 50.000 Dosen oder weniger pro Serie bedeu-
tet. Kunden erwarten und fordern eine immer indivi-
duellere Gestaltung des insbesondere auf der Man-
telfläche des betreffenden Hohlkörpers aufzubringen-
den Druckbildes. Dies bedingt mehrere Wechsel der
Druckfarben an der Druckmaschine, d. h. an dem De-
korator pro Arbeitsschicht. Mitunter hat dieser Kun-
denwunsch zur Folge, dass bei einer Produktionsge-
schwindigkeit zwischen 1.500 und 2.500 Stück (Do-

sen) pro Minute, vorzugsweise zwischen 1.800 und
2.200 Stück (Dosen) pro Minute an der Druckma-
schine die Druckfarben praktisch stündlich zu wech-
seln sind, weil die Druckfarben zumeist als auftrags-
spezifische Sonderfarben ausgebildet sind und sich
damit z. B. im Farbton produktionsabhängig vonein-
ander unterscheiden. Nun ist ein Dekorator nur ei-
ne von mehreren Arbeitsstationen in der Produkti-
onsanlage zur Fertigung solcher Hohlkörper. Übli-
cherweise weist eine solche Produktionsanlage ei-
ne Vielzahl von funktional miteinander verketteten,
d. h. im Produktionsprozess aufeinander abgestimm-
ten Arbeitsstationen auf. Es ist nicht erwünscht, dass
zur Ausführung einer Umrüstung an einem Dekora-
tor aufgrund eines Produktionswechsels die gesam-
te Produktionsanlage mit all ihren Arbeitsstationen
zum Stillstand kommt. Vielmehr sind an verschie-
denen Stellen in der Produktionsanlage jeweils ein
Zwischenspeicher vorgesehen, in welche die übri-
gen Arbeitsstationen die von ihnen bearbeiteten und
zur Produktion von dekorierten Hohlkörpern erforder-
lichen Werkstücke zwischenspeichern können, bis
die gesamte Produktionsanlage nach der Umrüstung
einer einzelnen Arbeitsstation wie einem Dekorator
wieder durchgängig produktionsbereit ist. Zum Um-
rüsten des Dekorators steht daher praktisch maximal
nur derjenige Zeitraum zur Verfügung, bis ein diesem
Dekorator vorgeordneter Zwischenspeicher durch die
fortgesetzte Produktion vorgeordneter Arbeitsstatio-
nen gefüllt ist. Dieser Zeitraum beträgt z. B. höchs-
tens 15 bis 20 Minuten. Um in einer gattungsgemä-
ßen Produktionsanlage rasche Produktionswechsel
realisieren zu können, sind daher auch zwingend an
einem Dekorator kurze Rüstzeiten erforderlich. Dies
gilt insbesondere auch für ein in einem Dekorator an-
geordnetes Druckwerk und/oder Farbwerk, wobei zu
beachten ist, dass ein solcher Dekorator z. B. acht
bis zwölf Druckwerke und/oder Farbwerke aufweist,
so dass bei einem Produktionswechsel unter Um-
ständen auch eine entsprechende Anzahl von Druck-
farben ausgewechselt werden muss. Die Realisie-
rung einer schnellen Umrüstung wird noch dadurch
erschwert, dass gerade beim Dekorieren von Hohl-
körpern, wie z. B. Dosen, d. h. insbesondere beim
Bedrucken ihrer jeweiligen Mantelfläche, hochvisko-
se Druckfarben verwendet werden, so dass ein die-
se Druckfarben verwendendes Farbwerk und/oder
Druckwerk nur schwer, d. h. mit erhöhtem Aufwand
zu reinigen ist. Denn diese Druckfarben sind aufgrund
ihrer Zähigkeit, d. h. geringen Fließfähigkeit und ih-
res Haftvermögens nicht einfach von farbführenden
Bauteilen zu entfernen. Überdies sind die am häu-
figsten verwendeten Druckfarben, d. h. die auftrags-
spezifischen Sonderfarben im Vergleich zu anderen
Druckfarben, d. h. zu Standarddruckfarben oder zu
Druckfarben für andere Druckverfahren wie z. B. dem
Offsetdruck recht teuer, so dass mit diesen auftrags-
spezifischen Druckfarben schon aus wirtschaftlichen
Gründen sparsam umzugehen ist und es sich ver-
bietet, im Farbwerk befindliche Restbestände einfach
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zu entsorgen statt aufzufangen und in einer späte-
ren Produktion weiter zu verwenden. Vor diesem Hin-
tergrund, nämlich der Forderung nach kurzen Um-
rüstzeiten und dem Umstand, dass die verwendeten
Druckfarben teuer sind und ein mit diesen Druckfar-
ben eingefärbtes Farbwerk und/oder Druckwerk nur
schwer zu reinigen ist, werden nun folgende Lösun-
gen vorgeschlagen.

[0037] Es wird ein Farbwerk 06 für ein Druckwerk ei-
ner Druckmaschine, insbesondere eines Dekorators
vorgeschlagen, wobei dieses Farbwerk 06 zumindest
einen Behälter 51 zur Bereitstellung von Druckfar-
be, eine Rasterwalze 08, eine Kammerrakel 09 und
eine als Schlauchpumpe 42 ausgebildete Farbpum-
pe 42 aufweist. Wie der Fig. 4 entnehmbar ist, weist
die Schlauchpumpe 42 einen um eine Rotationsach-
se rotierenden oder zumindest rotierbaren Rotor 43
mit mindestens einem an seinem Umfang ausgebil-
deten gerundeten Vorsprung z. B. in Form eines No-
ckens 44, vorzugsweise zwei oder drei Nocken 44
auf, wobei eine Welle des Rotors 43 der Schlauch-
pumpe 42 von einem Motor 46 (Fig. 5) rotativ an-
getrieben oder zumindest antreibbar ist. Dabei sind
in einem massiven, insbesondere druckfesten, einen
Stator bildenden Pumpengehäuse 47 der Rotor 43
der Schlauchpumpe 42 und ein den Umfang des Ro-
tors 43 zumindest teilweise einfassendes, vorzugs-
weise U-förmig ausgebildetes Schlauchelement 48
angeordnet, wobei der Rotor 43 bei seiner vom Motor
46 angetriebenen Drehbewegung durch Quetschen
des Schlauchelementes 48 mit dem betreffenden No-
cken 44 in einem Hohlraum des Schlauchelementes
48 befindliche Druckfarbe durch den Hohlraum des
Schlauchelementes 48 in Drehrichtung des Rotors
43 schiebend angeordnet ist. Anstelle mindestens ei-
nes mit der Welle des Rotors 43 rotierenden gerun-
deten Vorsprungs in Form eines Nockens 44 können
am Umfang des Rotors 43 auch z. B. mindestens ei-
ne, vorzugweise mehrere nacheinander jeweils mit
dem Schlauchelement 48 in einen Berührungskon-
takt bringbare und dabei das Schlauchelement 48 je-
weils quetschende Rollen angeordnet sein, wobei mit
z. B. drei Rollen ein recht kontinuierlicher Durchfluss
von Druckfarbe durch den Hohlraum des Schlauch-
elementes 48 realisierbar ist. Die Drehrichtung des
Rotors 43 ist in der Fig. 4 durch einen Drehrich-
tungspfeil angedeutet. Das Schlauchelement 48 ist
als ein flexibler länglicher Hohlkörper mit zumeist run-
dem Querschnitt ausgebildet und aus einem Elasto-
mer, z. B. aus Naturkautschuk oder aus Nitril-Buta-
dien-Kautschuk oder aus Styrol-Butadien-Kautschuk
oder aus einem Polyurethan-Werkstoff, mit oder oh-
ne Gewebeverstärkung gefertigt und vorzugsweise
sehr abriebfest. In Drehrichtung hinter dem betref-
fenden quetschenden Nocken 44 bzw. der betreffen-
den Rolle richtet sich das Schlauchelement 48 durch
die Rückstellkraft seines elastischen Werkstoffs wie-
der vollständig auf und saugt dadurch neue Druckfar-
be am Zulauf seines Hohlraumes an. Dadurch, dass

der Hohlraum des Schlauchelementes 48 vom betref-
fenden Nocken 44 völlig dicht gequetscht wird, ent-
steht kein Rückfluss der zu fördernden Druckfarbe in
Richtung des Zulaufs zum Hohlraum des Schlauch-
elementes 48. Die beiden Enden des Schlauchele-
mentes 48, d. h. der Zulauf für die Druckfarbe zum
Hohlraum des Schlauchelementes 48 und der Ablauf
der Druckfarbe aus dem Hohlraum des Schlauchele-
mentes 48 - in der Fig. 4 angedeutet durch Rich-
tungspfeile -, sind i.d.R. zumindest ein Stück weit aus
dem Pumpengehäuse 47 herausgeführt. In der erfin-
dungsgemäßen Ausführung ist die gesamte Antriebs-
einheit der Schlauchpumpe 42, insbesondere ihr Mo-
tor 46 außerhalb des Pumpengehäuses 47 angeord-
net. Vorzugsweise ist der Motor 46 der Schlauchpum-
pe 42 außerhalb des Pumpengehäuses 47 gestell-
fest angeordnet, z. B. an einer der Hebelstangen oder
Seitengestellwände des Farbwerks 06. Zudem ist das
Pumpengehäuse 47 der Schlauchpumpe 42 mitsamt
dem Schlauchelement 48 als eine im Druckwerk der
Druckmaschine, d. h. insbesondere im Farbwerk 06
unabhängig von dem den Rotor 43 antreibenden Mo-
tor 46 auswechselbare Wechseleinheit ausgebildet.

[0038] Fig. 5 zeigt die Schlauchpumpe 42 mit einem
an einer Gestellwand 24 des Farbwerks 06 angeord-
neten vorzugsweise elektrischen Motor 46 und mit ei-
nem Pumpengehäuse 47, aus dem die beiden En-
den des Schlauchelementes 48 herausragen. Wei-
tere, bereits beschriebene Bauteile des Farbwerks
06 wie z. B. die Rasterwalze 08 und/oder die Farb-
auftragswalze 07 sind in der Fig. 5 der Übersicht-
lichkeit halber nicht dargestellt. Das Pumpengehäu-
se 47 samt Schlauchelement 48 sind als eine Wech-
seleinheit ausgebildet, wobei diese Wechseleinheit z.
B. nur durch Lösen eines einzigen Verbindungsele-
mentes 49, z. B. einer von Hand betätigbaren Rän-
delschraube, vorzugsweise werkzeuglos vom Farb-
werk 06 und vom Motor 46 der Schlauchpumpe 42
lösbar und damit austauschbar ist. Die Welle des Ro-
tors 43 der Schlauchpumpe 42 ist z. B. durch eine
Zahnkupplung, insbesondere Vielzahnkupplung mit
einer Welle des Motors 46 verbunden. Nach dem
Entfernen einer eine erste Druckfarbe verwendenden
Schlauchpumpe 42 kann an derselben Position eine
baugleiche Schlauchpumpe 42 zur Verwendung ei-
ner anderen zweiten Druckfarbe in das Farbwerk 06
eingesetzt werden. Soweit erforderlich sind an den
aus dem Pumpengehäuse 47 ragenden Enden des
Schlauchelementes 48 Schlauchverbinder z. B. je-
weils in Form einer werkzeuglos trennbaren Kupp-
lung angeordnet, um das Schlauchelement 48 mit
weiteren die Druckfarbe führenden Leitungen zu ver-
binden. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Hohlraum des Schlauchelementes 48 der Schlauch-
pumpe 42 mit Druckfarbe vorgefüllt wird, bevor die-
se Schlauchpumpe 42 in das Farbwerk 06 einge-
setzt wird. Denn aufgrund der hohen Viskosität dieser
Druckfarbe, d. h. ihre geringe Fließfähigkeit lässt sich
diese Druckfarbe anfänglich nur schwer allein durch
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die Drehbewegung des Rotors 43 der Schlauchpum-
pe 42 in den ungefüllten Hohlraum des Schlauchele-
mentes 48 hineinsaugen.

[0039] Wie bereits beschrieben und in der Fig. 6 per-
spektivisch nochmals dargestellt, ist in Verbindung
mit der Rakelkammer 09 vorteilhafterweise ein Be-
hälter 51 zur Bereitstellung von Druckfarbe z. B. in
Form einer Farbwanne 51 vorgesehen, aus welchem
Behälter 51 einerseits Druckfarbe insbesondere un-
ter Verwendung einer vorzugsweise als Schlauch-
pumpe 42 ausgebildeten Farbpumpe 42 zur Rakel-
kammer 09 gefördert wird und in welchen Behälter
51 andererseits überschüssige Druckfarbe z. B. der
Schwerkraft folgend aus der Rakelkammer 09 gelei-
tet wird oder zumindest leitbar ist. Auch wird in die-
sem Behälter 51 von der Rasterwalze 08 mittels min-
destens eines achsparallel an die Rasterwalze 08 an-
gestellten oder zumindest anstellbaren Rakelbalkens
52 abgerakelte Druckfarbe gesammelt. Dieser Behäl-
ter 51 zur Bereitstellung von Druckfarbe hat ein Vo-
lumen von z. B. 2 bis 10 Liter, vorzugsweise von et-
wa 3 bis 5 Liter. Aufgrund der Beschaffenheit der in
einem Farbwerk 06 eines Dekorators verwendeten
Druckfarben, d. h. insbesondere aufgrund ihrer Zä-
higkeit, d. h. geringen Fließfähigkeit und ihres Haft-
vermögens, ist auch der Behälter 51 zur Bereitstel-
lung von Druckfarbe, z. B. die Farbwanne 51, nur
mit erheblichem Aufwand zu reinigen. Um eine mög-
lichst schnelle Umrüstung der insbesondere als ein
Dekorator ausgebildeten Druckmaschine realisieren
zu können, wird ein Behälter 51 zur Bereitstellung
von Druckfarbe in einem eine Kammerrakel 09 und
eine Druckfarbe aus dem Behälter 51 zur Kammerra-
kel 09 fördernden Farbpumpe 42 aufweisenden Farb-
werk 06 vorgeschlagen, den Behälter 51 als einen
Bestandteil einer wiederverwendbaren Primärverpa-
ckung einer Verkaufseinheit der Druckfarbe auszu-
bilden und die Primärverpackung der Druckfarbe di-
rekt im Farbwerk 06 der Druckmaschine anorden-
bar zu gestalten, so dass diese Primärverpackung in
dem Farbwerk 06 für die Bereitstellung der Druckfar-
be unmittelbar funktionsfähig einsetzbar ist. Unter ei-
ner Primärverpackung wird hier ein Verpackungsmit-
tel wie z. B. eine Dose o. ä. verstanden, wobei das
Verpackungsmittel in einem direkten Kontakt mit dem
verpackten Produkt, hier der Druckfarbe steht. Die-
ser hier Druckfarbe bereitstellende Behälter 51 weist
vorzugsweise einen z. B. werkzeuglos abnehmba-
ren Deckel und/oder einen Tragegriff und/oder einen
stirnseitigen Einschubgriff 58 auf. Dieser z. B. trogar-
tig oder kastenförmig ausgebildete Behälter 51 kann
eine rechteckige oder stirnseitig abgerundete, z. B.
ovale Grundform aufweisen und/oder zu seinem Bo-
den konisch zulaufend ausgebildet sein. Der Behälter
51 kann z. B. aus einem metallischen Werkstoff oder
aus einem Kunststoff ausgebildet sein. Der Behälter
51 zur Bereitstellung von Druckfarbe ist im Farbwerk
06 derart angeordnet, dass er keine mechanische
Verbindung zur Farbpumpe 42 aufweist, sondern es

taucht nur dasjenige Ende des Schlauchelementes
48, das dem Zulauf von Druckfarbe zum Hohlraum
der Schlauchpumpe 42 dient, in diesen Behälter 51.

[0040] Zu den farbführenden Bauteilen eines insbe-
sondere als ein Kurzfarbwerk ausgebildeten Farb-
werks 06 in einem Druckwerk eines Dekorators ge-
hört auch die Rasterwalze 08, wobei an einem be-
stimmten Einbauort in dem betreffenden Farbwerk 06
eine Rakelkammer 09 an diese Rasterwalze 08 ange-
stellt oder zumindest anstellbar ist. Bei einem Produk-
tionswechsel ist im Regelfall auch die Rasterwalze
08 zu reinigen, indem die bisher verwendete Druck-
farbe zumindest von der Mantelfläche dieser Raster-
walze 08 zu entfernen ist, was jedoch bei einer üb-
licherweise in einem Dekorator verwendeten Druck-
farbe aufgrund ihrer Zähigkeit, d. h. geringen Fließ-
fähigkeit und ihres Haftvermögens nicht einfach und
infolgedessen nur mit hohem Aufwand ausführbar ist.

[0041] Es wird daher vorgeschlagen, dass eine Rei-
nigungseinrichtung 53 zum Reinigen der Rasterwal-
ze 08 vorgesehen ist, wobei die Rakelkammer 08
und die Reinigungseinrichtung 53 jeweils als eine ge-
geneinander austauschbare Wechseleinheit ausge-
bildet sind. Zum Reinigen der im Farbwerk 06 ange-
ordneten Rasterwalze 08 ist also an dem bestimmten
Einbauort im Farbwerk 06 die Reinigungseinrichtung
53 anstelle der aus dem Farbwerk 06 entnommenen
Rakelkammer 09 angeordnet. In einer bevorzugten
Ausführung sind die Rakelkammer 09 und die Rei-
nigungseinrichtung 53 jeweils werkzeuglos an dem
bestimmten Einbauort im Farbwerk 06 wechselbar.
Wie in der Fig. 7 dargestellt, weist die Reinigungs-
einrichtung 53 z. B. einen an die Rasterwalze 08 an-
gestellten oder zumindest anstellbaren Reinigungs-
schwamm auf, der nachfolgend kurz als Schwamm
54 bezeichnet wird, wobei der Schwamm 54 vorzugs-
weise grobporig ausgebildet ist und/oder aus einem
Schaumstoff oder aus einer Stahlwolle besteht. Wie
des Weiteren der Fig. 8 entnehmbar ist, weist die Rei-
nigungseinrichtung 53 z. B. ein sich längs zur Raster-
walze 08 erstreckendes Leitungssystem 56 auf, wo-
bei das Leitungssystem 56 mit einer eine Reinigungs-
flüssigkeit enthaltenden Quelle verbunden oder zu-
mindest verbindbar ist, so dass dem Schwamm 54
durch mehrere, z. B. als Bohrlöcher ausgebildete Öff-
nungen im Leitungssystem 56 an mehreren längs zur
Rasterwalze 08 hintereinander angeordneten Stellen
die Reinigungsflüssigkeit zugeleitet wird oder zumin-
dest zuleitbar ist. Der Schwamm 54 der Reinigungs-
einrichtung 53 ist für seine Anstellung an die Raster-
walze 08 vorzugsweise in einem radial zur Raster-
walze 08 verschiebbaren Halter 57 und/oder in einem
an einem Gelenk schwenkbaren Halter 57 wechsel-
bar angeordnet und durch diese Anordnung im Hal-
ter 57 in seiner Position relativ zur Rasterwalze 08
fixiert. Der Schwamm 54 ist z. B. mittels einer auf
den Halter 57 in Richtung der Rasterwalze 08 wir-
kenden Federkraft an diese Rasterwalze 08 ange-
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stellt oder zumindest anstellbar. Die Reinigungsein-
richtung 53 weist vorzugsweise auch ein sich längs
zur Rasterwalze 08 erstreckendes Reinigungsrakel
auf, wobei das Reinigungsrakel durch einen fernbe-
tätigbaren Antrieb an die betreffende Rasterwalze 08
angestellt oder zumindest anstellbar ist. Dabei kann
der Antrieb der Reinigungsrakel als ein pneumati-
scher Antrieb ausgebildet sein. Dieser Antrieb der
Reinigungsrakel kann auch programmgesteuert be-
tätigt oder zumindest betätigbar sein.

[0042] Fig. 9 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung im Wesentlichen nochmals die Anordnung wie
in der Fig. 6, wobei die Rasterwalze 08 jedoch nicht
dargestellt ist, sondern nur die leeren Lagerbuchsen
für die Rasterwalze 08, wobei diese Anordnung z.
B. Teil des zuvor beschriebenen Farbwerks 06 ist.
Die Fig. 9 zeigt zusätzlich zur Fig. 6 insbesondere
ein mit der Farbwanne 51 zusammenwirkendes Far-
brührwerk 59 zum Umwälzen von Druckfarbe in der
in einem Farbwerk 06 einer Druckmaschine angeord-
neten Farbwanne 51. Das Farbrührwerk 59 weist ein
Rührorgan 61 auf, welches von einem z. B. pneuma-
tischen Antrieb 62 längs zur Längserstreckung der
vorzugsweise trogartig oder kastenförmig ausgebil-
deten Farbwanne 51 zwischen zwei gegenüberlie-
genden Endpositionen bidirektional bewegt wird oder
zumindest bewegbar ist. Das Rührorgan 61 ist z. B.
gitterförmig oder blattförmig ausgebildet, wobei die
Gitterebene oder die Blattebene des Rührorgans 61
um eine Achse 63 schwenkbar ist. Diese Achse 63,
um welche die Gitterebene oder die Blattebene des
Rührorgans 61 schwenkbar angeordnet ist, erstreckt
sich quer zur Längserstreckung der Farbwanne 51;
sie ist damit orthogonal zur Rotationsachse der Ras-
terwalze 08 angeordnet. Die Gitterebene oder die
Blattebene des Rührorgans 61 ist in zumindest eine
der beiden entgegengesetzten Richtungen längs zur
Längserstreckung der Farbwanne 51 um diese Achse
63 drehbar, insbesondere schwenkbar. Das Rühror-
gan 61 ist vorzugsweise an dieser Achse 63 drehbar,
insbesondere schwenkbar gelagert. Die Längserstre-
ckung der Farbwanne 51 ist i. d. R. parallel zur Rota-
tionsachse der Rasterwalze 08 angeordnet (Fig. 6).

[0043] Die perspektivischen Darstellungen der
Fig. 10 bis Fig. 13 zeigen das in der Farbwanne 51
angeordnete Rührorgan 61 an verschiedenen End-
positionen und/oder in verschiedenen Arbeitsstellun-
gen. Die Farbwanne 51 ist trogartig oder kastenför-
mig und zu ihrem Boden z. B. konisch oder stumpf-
kegelig zulaufend ausgebildet. Das z. B. gitterför-
mig, insbesondere in Form einer Rahmenkonstruk-
tion ausgebildete Rührorgan 61 ist in seiner Kon-
tur vorzugsweise dem Querschnitt der Farbwanne
51 angepasst und wird in der Farbwanne 51 durch
den Antrieb 62 in Richtung der Längserstreckung der
Farbwanne 51 wandnah und/oder bodennah geführt.
Dadurch, dass das Rührorgan 61 durch die in der
Farbwanne 51 angeordnete Druckfarbe bewegt wird,

wird auch diese Druckfarbe in der Farbwanne 51 in
Bewegung versetzt.

[0044] Fig. 10 zeigt das Rührorgan 61 in einer an
einem stirnseitigen ersten Ende der Farbwanne 51
angeordneten ersten Endposition. Zu Beginn eines
von dieser ersten Endposition ausgehenden Arbeits-
zyklus ist das Rührorgan 61 in Richtung Boden der
Farbwanne 51, d. h. im Wesentlichen lotrecht nach
unten in die Farbwanne 51 geneigt, wodurch das
Rührorgan 61 mit seiner Gitterebene oder Blattebene
in die in der Farbwanne 51 angeordnete Druckfarbe
eingetaucht ist.

[0045] Fig. 11 zeigt eine erste Arbeitsstellung des
Rührorgans 61, bei der dieses Rührorgan 61 durch
den Antrieb 62 ein Stück weit in Richtung des stirnsei-
tigen zweiten Endes der Farbwanne 51 bewegt wor-
den ist, wobei sich das stirnseitige erste Ende der
Farbwanne 51 und das stirnseitige zweite Ende die-
ser Farbwanne 51 im Abstand der Längserstreckung
der Farbwanne 51 vorzugsweise parallel gegenüber-
stehen. Das stirnseitige erste Ende der Farbwanne
51 ist das von dem Zulauf von Druckfarbe zu einer mit
der Farbwanne 51 zusammenwirkenden Farbpumpe
42 fernere Ende dieser Farbwanne 51, wohingegen
das stirnseitige zweite Ende dieser Farbwanne 51
das zu dem Zulauf von Druckfarbe zu der mit dieser
Farbwanne 51 zusammenwirkenden Farbpumpe 42
näher liegende Ende dieser Farbwanne 51 ist. Die
Farbpumpe 42 ist z. B. als eine Schlauchpumpe 42
ausgebildet.

[0046] Fig. 12 zeigt das Rührorgan 61 an einer zwei-
ten Endposition, bei der dieses Rührorgan 61 - in sei-
ner Bewegung angetrieben durch den Antrieb 62 -
das stirnseitige zweite Ende der Farbwanne 51 er-
reicht hat. Auch am stirnseitigen zweiten Ende der
Farbwanne 51 ist das Rührorgan 61 noch in Richtung
Boden der Farbwanne 51 geneigt angeordnet, also
nach unten in die in der Farbwanne 51 angeordnete
Druckfarbe eintauchend angeordnet.

[0047] Den Fig. 10 bis Fig. 12 ist somit gemeinsam,
dass das Rührorgan 61 jeweils nach unten in die
Farbwanne 51 gestellt oder zumindest in Richtung
Boden der Farbwanne 51 geneigt ist, also in der Farb-
wanne 51 angeordnete Druckfarbe eintauchend an-
geordnet ist, und zwar zumindest solange sich dieses
Rührorgan 61 auf die mit dieser Farbwanne 51 zu-
sammenwirkenden Farbpumpe 42 zubewegt. In der
Farbwanne 51 angeordnete Druckfarbe wird damit
durch das Rührorgan 61 der Farbpumpe 42, d. h. dem
Zulauf der Farbpumpe 42 zugeführt.

[0048] Am stirnseitigen zweiten Ende der Farbwan-
ne 51 erfährt das Rührorgan 61 in seiner vom An-
trieb 62 angetriebenen Bewegung eine Richtungsum-
kehr und wird durch den Antrieb 62 wieder in Rich-
tung des stirnseitigen ersten Endes der Farbwan-
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ne 51 bewegt. In Verbindung mit der Richtungsum-
kehr wird das Rührorgan 61 vorzugsweise noch am
stirnseitigen zweiten Ende der Farbwanne 51 in ei-
ne zweite Arbeitsstellung gebracht und dazu um die
Achse 63 bis in eine z. B. nahezu horizontale Positi-
on, also vorzugsweise um mindestens 45° bis zu 90°
in Richtung der Horizontalen geschwenkt, so dass
in der Farbwanne 51 angeordnete Druckfarbe nicht
vom Zulauf der mit dieser Farbwanne 51 zusammen-
wirkenden Farbpumpe 42 zurückgedrängt wird. Viel-
mehr ist durch die an der zweiten Endposition des
Rührorgans 61 ausgeführte Schwenkbewegung die-
ses Rührorgans 61 sichergestellt, dass in der Farb-
wanne 51 angeordnete Druckfarbe ungehindert, d.
h. im Wesentlichen ohne einen nennenswerten Strö-
mungswiderstand durch das Rührorgan 61 zum Zu-
lauf der mit dieser Farbwanne 51 zusammenwirken-
den Farbpumpe 42 strömen kann. Dazu kann das
Rührorgan 61 durch seine Schwenkbewegung um
die Achse 63 vorzugsweise aus der in der Farbwan-
ne 51 angeordneten Druckfarbe herausgeschwenkt
werden.

[0049] Nachdem das Rührorgan 61 - in seiner Bewe-
gung angetrieben durch den Antrieb 62 - wieder das
stirnseitige erste Ende der Farbwanne 51 und damit
die erste Endposition erreicht hat, wird das Rühror-
gan 61 durch seine Schwenkbewegung um die Achse
63 wieder in Richtung Boden der Farbwanne 51, d. h.
im Wesentlichen lotrecht nach unten in die Farbwan-
ne 51 eintauchend angeordnet. Die Schwenkbewe-
gung, die das Rührorgan 61 am stirnseitigen ersten
Ende der Farbwanne 51 ausführt, ist in ihrer jeweili-
gen Drehrichtung umgekehrt, also gegenläufig zu der
Schwenkbewegung, die das Rührorgan 61 am stirn-
seitigen zweiten Ende der Farbwanne 51 ausführt.
Der am stirnseitigen ersten Ende der Farbwanne 51
begonnene Arbeitszyklus ist jetzt abgeschlossen und
ein neuer Arbeitszyklus kann bei Bedarf oder in ei-
nem kontinuierlichen Betrieb in der zuvor beschriebe-
nen Weise beginnen.

Bezugszeichenliste

01 Hohlkörper; Zweiteildose

02 Mandrelrad

03 Segmentrad

04 Druckformzylinder; Plattenzylinder

05 -

06 Farbwerk

07 Farbauftragswalze

08 Rasterwalze

09 Rakelkammer

10 -

11 Motor

12 Motor

13 Reiterwalze

14 Plattenwechsler

15 -

16 Auflagefläche

17 Traverse

18 Hebelanordnung, erste

19 Drehachse, erste

20 -

21 Antrieb, erster

22 Anschlag, erster

23 Hebelanordnung, zweite

24 Hebelanordnung, dritte; Gestellwand

25 -

26 Drehachse, zweite

27 Antrieb, zweiter

28 Antrieb, dritter

29 Anschlagssystem, erstes

30 -

31 Anschlagssystem, zweites

32 Segment (03)

33 Drucktuch

34 Rotationsachse (03)

35 -

36 Aussparung

37 Kante (33)

38 Einhängeschenkel (33)

39 Kante (36)

40 -

41 Rotationsachse (02)

42 Farbpumpe; Schlauchpumpe

43 Rotor

44 Nocken

45 -

46 Motor

47 Pumpengehäuse

48 Schlauchelement

49 Verbindungselement

50 -

51 Behälter zur Bereitstellung von Druckfar-
be; Farbwanne
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52 Rakelbalken

53 Reinigungseinrichtung

54 Schwamm

55 -

56 Leitungssystem

57 Halter

58 Einschubgriff

59 Farbrührwerk

60 -

61 Rührorgan

62 Antrieb

63 Achse

d04 Außendurchmesser

d07 Außendurchmesser

d08 Außendurchmesser

G Gerade
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Patentansprüche

1.   Behälter (51) zur Bereitstellung von Druckfar-
be in einem Farbwerk (06) einer Druckmaschine, wo-
bei das Farbwerk (06) eine Kammerrakel (09) und ei-
ne Druckfarbe aus dem Behälter (51) zur Kammer-
rakel (09) fördernde Farbpumpe (42) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (51) als
ein Bestandteil einer wiederverwendbaren Primärver-
packung einer Verkaufseinheit der Druckfarbe aus-
gebildet und die Primärverpackung der Druckfarbe di-
rekt im Farbwerk (06) der Druckmaschine anorden-
bar ist, so dass diese Primärverpackung in dem Farb-
werk (06) für die Bereitstellung der Druckfarbe unmit-
telbar funktionsfähig einsetzbar ist.

2.    Behälter (51) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Behälter (51) einen werk-
zeuglos abnehmbaren Deckel und/oder einen Tra-
gegriff und/oder einen stirnseitigen Einschubgriff auf-
weist.

3.  Behälter (51) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Behälter (51) eine recht-
eckige oder stirnseitig abgerundete Grundform auf-
weist.

4.  Behälter (51) nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (51) trog-
artig oder kastenförmig ausgebildet ist.

5.   Behälter (51) nach Anspruch 1 oder 2 oder 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
ter (51) aus einem metallischen Werkstoff oder aus
einem Kunststoff ausgebildet ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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